
 

 

 
 
 

Naumburg (Saale),  
Stadtteil Bad Kösen 

Bebauungsplan Nr. 601 
„Wohngebiet am Seekurpark“ 

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABWÄGUNG ZUM VORENTWURF 
 
 
 

zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB 

sowie der Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
zu 1) Die Informationen wurden berücksichtigt. Der vorhandene Leitungsbestand wurde in 
die Planzeichnung übernommen. 
 
zu 2) Die Informationen wurden berücksichtigt. In die Begründung zur Änderung des 
Bebauungsplans wurden die Gliederungspunkte 4.5 und 6.4 neu eingefügt, unter denen 
Ausführungen zum bestehenden und geplanten Entwässerungsnetz getroffen werden. 
 
zu 3) Die Hinweise wurden bzw. werden bei der Objektplanung für die Erschließungs-
anlagen berücksichtigt. Auf die Planinhalte der Änderung des Bebauungsplans ergeben 
sich keine Auswirkungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 

2

 

3

 



3 

 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
zu 4) Die Informationen wurden berücksichtigt. In die Begründung zur Änderung des 
Bebauungsplans wurden die Gliederungspunkte 4.5 und 6.4 neu eingefügt, unter denen 
Ausführungen zum bestehenden und geplanten Entwässerungsnetz getroffen werden. 
 
zu 5) Die Hinweise wurden berücksichtigt. Entsprechende Aussagen wurden unter Pkt. 4.5 
und 6.4 der Begründung ergänzt. 
 
zu 6) Die Hinweise betreffen die Umsetzung der Planung. Sie sind dabei zu beachten. auf 
die Planinhalte der Änderung des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
 
zu 7) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da seitens der Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege des LDA keine grundsätzlichen 
Bedenken bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
zu 2) Die Informationen wurden berücksichtigt. Unter dem Gliederungspunkt 6.6 der 
Begründung wurden Ausführungen zur Lage des Plangebietes innerhalb des Denkmal-
bereichs des Klosters Schulpforta ergänzt. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Unter Pkt. 6.6 der Begründung wurde ein Passus 

ergänzt, der auf die Lage des Plangebietes innerhalb einer Fläche mit einer großräumig 

erteilten Bergbauberechtigung liegt. Auswirkungen auf die Planung ergeben sich daraus 

nicht. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Stadt Bad Dürrenberg als Bergbauberechtigter 
wird mit dem Entwurf des Bebauungsplans beteiligt werden. 
 
zu 3) Da festgestellt wird, dass sich aus der Bergbauberechtigung keine Beeinträchti-
gungen der Planung ergeben, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 4) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
zu 5) Da aus ingenieurgeologischer Sicht keine Bedenken bestehen, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 6) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Baugrunduntersuchungen sind für die 
nachfolgenden Objektplanungen für Erschließungsanlagen bzw. für Hochbauten relevant. 
Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
 
zu 7) Da aus hydrogeologischer Sicht keine Bedenken bestehen, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
zu 8) Da zur Umweltprüfung und zum Umweltbericht keine Hinweise gegeben werden, ist 
eine Beschlussfassung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
Da seitens des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation keine Einwände gegen 
die Planänderung bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
zu 1) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Entsprechende Aussagen finden sich 
bereits unter Pkt. 3.1.1 der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3) Die Hinweise wurden berücksichtigt. Entsprechende Aussagen finden sich bereits 
unter Pkt. 3.1.1 der Begründung. Diese wurden dahingehend ergänzt, dass baurechtlich 
gesicherte Flächen von Vorrang- und Vorbehaltsgebietsfestlegungen ausgenommen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Aussage findet 
sich bereits unter Pkt. 3.1.2 der Begründung. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 5) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Unter Pkt. 3.1.1 der Begründung wurden Ausfüh-
rungen zur Funktion der zentralen Orte gemäß Landesentwicklungsplan ergänzt. 

zu 6) Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. Unter Pkt. 3.1.2 wurden Ausführungen 

zum Grundzentrum ergänzt. Auf die Ermittlung des Wohnflächenbedarfs wird bereits unter 

Pkt. 3.2 der Begründung zum Bebauungsplan eingegangen. Das dort genannte Gutachten 

zur Wohnflächenentwicklung bewertet das vorhandene Wohnbauflächenpotenzial, schätzt 

die potenzielle Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern ab und stellt diese den 

verfügbaren Flächen gegenüber. 

Der Einwohnerprognose, der Stadt Naumburg (Saale), die der Bedarfsermittlung zugrunde 
liegt, ist auf Grundlage der 6. regionalisierten Bevölkerungsprognose des Landes 
Sachsen-Anhalt erfolgt. 

zu 7) Der Hinweis wurde geprüft. Die Flächendifferenz ist zum großen Teil darauf 
zurückzuführen, dass der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht nur die 
Wohnbauflächen umfasst, sondern andere Nutzungsarten einschließt, u. a. ca. 3,2 ha 
Grünfläche, ca. 1,3 ha Verkehrsflächen und 0,6 ha Kurgebiet. Die Wohnbaufläche hat eine 
Größe von 6,6 ha und entspricht damit in der Größenordnung der im Gutachten zugrunde 
gelegten Fläche. 

zu 8) Der Hinweis bezieht sich auf das Gutachten zur Wohnflächenentwicklung. Ob eine 
Überarbeitung des Gutachtens erforderlich ist, ist außerhalb des vorliegenden Verfahrens 
zu entscheiden. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine Aus-
wirkungen. 

zu 9) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Regionale Planungsgemeinschaft wurde im 
Beteiligungsverfahren zum Vorentwurf ebenfalls um Abgabe einer Stellungnahme zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans gebeten. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
zu 10) Der Hinweis auf das Raumordnungskataster wurde zur Kenntnis genommen. Es 
wird von der Stadt Naumburg (Saale) bereits genutzt. 

 

zu 11) Der Hinweis wird nach Abschluss des Verfahrens Berücksichtigung finden. Die 
Unterlagen werden dem Ministerium zeitnah übergeben. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Das Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr wurde im Beteiligungsverfahren zum Vorentwurf ebenfalls um Abgabe einer 
Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans gebeten. 
 
 
zu 2) Die Feststellungen wurden zur Kenntnis genommen. Sie werden so erforderlich im 
weiteren Verfahren Berücksichtigung finden. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 3) Die Hinweise wurden berücksichtigt. Unter Pkt. 3.1.2 Regionalplanung wurden 
Ausführungen ergänzt, denen zu entnehmen ist, dass die Funktion Bad Kösens als 
regional bedeutsamer Standort für Kur- und Erholungsnutzung durch die Planänderung 
nicht beeinträchtigt wird. 
 
zu 4) Die Hinweise werden im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden. Das Gutachten 
zur Wohnflächenentwicklung wird Teil der Auslegungsunterlagen der Auslegung nach § 3 
Abs. 2 BauGB. Das INSEK 2028 ist auf der Internetseite der Stadt eingestellt und kann 
außerdem bei Bedarf im SG Stadtplanung eingesehen werden. 
 
zu 5) Der Hinweis betrifft die Objektplanung für Erschließungsanlagen. Er ist dabei zu 
beachten. Auf die Planinhalte der Änderung des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
 
zu 6) Die Hinweise werden berücksichtigt. Innerhalb des Plangebietes ist im westlichen 
und nördlichen Teil bereits ein Trinkwassernetz vorhanden, das im Zuge der weiteren 
Bebauung ergänzt wird. Über das Trinkwassernetz kann der Grundschutz sichergestellt 
werden. 
 
zu 7) Der Hinweis betrifft die Objektplanung für Hochbauten. Er ist dabei zu beachten. Auf 
die Planinhalte der Änderung des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 8) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen der Objekt-
planungen für Freianlagen und für Hochbauten zu berücksichtigen. Auf die Planinhalte der 
Änderung des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 9) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die Flächen im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans wurden durch die Dresdener Bohrgesellschaft mbH bereits auf das 

Vorhandensein von Kampfmitteln überprüft. Der Abschlussbericht vom 13. Juni 2017 liegt 

dem Grundstückseigentümer vor. Ein Exemplar des Berichts wurde auch an den 

Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt übergeben. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
zu 10) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Entsprechende Ausführungen 
finden sich bereits unter Pkt. 4.4 der Begründung. 
 
zu 11) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Bauausführung 
und sind dabei zu berücksichtigen. Auf die Planinhalte der Änderung des Bebauungsplans 
ergeben sich keine Auswirkungen. 
 
 
zu 12) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 13) Da seitens des Straßenverkehrsamtes keine Einwände gegen die Planänderung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 14) Da seitens des Wirtschaftsamtes keine Einwände gegen die Planänderung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 15) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die von der Planänderung betroffenen 
Flächen sind jedoch nicht landwirtschaftlich genutzt. Insofern ist eine Beteiligung der 
ortsansässigen Landwirte nicht erforderlich.  
 
zu 16) Da die Planänderung befürwortet wird, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
zu 17) Die Hinweise wurden berücksichtigt. Ein Artenschutzbeitrag wurde erarbeitet. Seine 
Ergebnisse sind in den Entwurf des Bebauungsplans eingeflossen. Der Artenschutzbeitrag 
wird der unteren Naturschutzbehörde mit dem Entwurf des Bebauungsplans übergeben. 
 
 
 
zu 18) Die Hinweise sind nicht zutreffend. Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde mit 
dem Vorentwurf des Bebauungsplans übergeben. Sie findet sich unter Pkt. 4.8 im 
Umweltbericht. 
 
 
 
zu 19) Die Hinweise wurden berücksichtigt. In der textlichen Festsetzung Nr. 3.3 wurde 
aufgrund der Hinweise der UNB Liegewiesen als zulässige Nutzung gestrichen. 
Außerdem wurde ergänzt, dass Einfriedungen unzulässig sind, um eine private Nutzung 
durch die unmittelbar angrenzenden Grundstücke auszuschließen. Damit wird eine 
öffentliche Nutzung der Grünfläche sichergestellt, die mit den Schutzzielen des LSG 
vereinbar ist. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 20) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. Eine Herauslösung der Fläche 
aus dem LSG wird nicht angestrebt. 
 
 
zu 21) Da aus abfallrechtlicher Sicht keine Einwände gegen die Planänderung bestehen, 
ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
zu 22) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Objektplanungen 
für Verkehrsanlagen bzw. Freianlagen und sind dabei zu beachten. Auf die Planinhalte 
des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 23) Da die untere Immissionsschutzbehörde der Planänderung zustimmt, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 24) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Da im Umfeld des Plangebietes keine 
Emittenten vorhanden oder geplant sind, ist die Einhaltung der Orientierungswerte nach 
DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete gewährleistet. 
 
zu 25) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Bauausführung und ist 
dabei zu beachten. Auf die Festsetzungen des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
 
zu 26) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er ist im Rahmen der Objekt-
planungen für die Verkehrsanlagen zu berücksichtigen. Auf die Festsetzungen des 
Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
 
zu 27) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Objektplanungen 
für Erschließungsanlagen. Im Rahmen dieser Planungen sind auch die Einleit-
genehmigungen zu beantragen. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich 
keine Auswirkungen. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
zu 28) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. Entsprechende Erlaubnisse sind 
zum Zeitpunkt der Realisierung zu berücksichtigen. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Mitnetz Gas der Planung zustimmt, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Informationen wurden berücksichtigt. Die Mittelspannungsleitungen wurden in 
die Planzeichnung übernommen. Der vorhandene Trafo wird mittels Piktogramm 
festgesetzt. Auf die Übernahme der Niederspannungsleitungen, die ausnahmslos in den 
Straßenräumen verlaufen, wird verzichtet.  
 
zu 2) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf die Planinhalte der 
Änderung des Bebauungsplans ergeben sich daraus nicht. 
 
zu 3) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Objektplanungen für 
Hochbauten und Erschließungsanlagen bzw. die Bauausführung und ist dabei zu 
beachten. Auf die Planinhalte der Änderung des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
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2
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 5) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Für die Mittelspannungsleitungen wurde, soweit 
sie im Bereich von Bauflächen verlaufen, ein entsprechend breites Leitungsrecht 
zugunsten der Mitnetz Strom festgesetzt. 
 
 
zu 6) Die Hinweise betreffen die Umsetzung der Planung und sind dabei zu beachten. Auf 
die Planinhalte der Änderung des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Hinweise zu den Rechtsgrundlagen wurden bereits bei der Erarbeitung des 
Vorentwurfs des Bebauungsplans berücksichtigt. Entsprechende Ausführungen finden 
sich bereits unter Pkt. 3.1.2 der Begründung. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Da seitens der Regionalen Planungsgemeinschaft keine Einwände gegen die 
Planänderung bestehen, ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Das Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr wurde im Beteiligungsverfahren zum Vorentwurf ebenfalls um Abgabe einer 
Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans gebeten. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
zu 4) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
4

 



30 

 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
zu 1) Da die Servicegesellschaft feststellt, dass sie keine Einwände gegen die Plan-
änderung bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Objektplanungen für 
Hochbauten und Erschließungsanlagen und ist dabei zu beachten. Auf die Planinhalte der 
Änderung des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
 
zu 3) Die Informationen wurden berücksichtigt. Der Bestand an Gasleitungen wurde in die 
Planzeichnung übertragen. Unter Pkt. 4.5 wurden Ausführungen zum bestehenden 
Gasversorgungsnetz ergänzt. 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Objektplanungen für 
Hochbauten und Erschließungsanlagen bzw. die Bauausführung und sind dabei zu 
beachten. Auf die Planinhalte der Änderung des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
zu 5) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Bauausführung und ist 
dabei zu beachten. Auf die Planinhalte der Änderung des Bebauungsplans ergeben sich 
keine Auswirkungen. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Kurvertriebsgesellschaft keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Gemeinde Großheringen feststellt, dass sie von der Planänderung nicht betroffen 
ist, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 17 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Verbandsgemeinde An der Finne und der Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal  
keine Einwände gegen die Planänderung bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung 
nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 1) Die Festsetzung der Obstbäume auf den Wohngrundstücken erfolgte, weil es sich 
bei einem Obstbaum um einen landschaftstypischen Laubbaum handelt. Der Hinweis auf 
die Baumschutzsatzung ist nicht korrekt. Gemäß § 2 Abs. 4 dieser Satzung wären die 
Obstbäume geschützt. Aufgrund der Hinweise des Ortschaftsrates wurde in der 
bisherigen Festsetzung 4.4 (neu 4.5) die Formulierung „oder Obstbaum“ gestrichen. 

zu 2) Es handelt sich bei den Flächenangaben um unterschiedliche Geltungsbereiche der 
7. Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans Nr. 601. Da die Grün-
fläche im Osten des Bebauungsplans im rechtskräftigen Flächennutzungsplan bereits als 
Grünfläche ausgewiesen ist, ist für diesen Bereich keine Flächennutzungsplanänderung 
erforderlich. 

zu 3) Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, dies wird korrigiert. 

zu 4) Mit der Änderung des Bebauungsplans findet keine nachhaltige Bodenveränderung 
statt, da für die Fläche bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt.  
Als Ausgangssituation sind deshalb die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungs-
plans im Änderungsbereich zu betrachten. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Ursprungs-
plan ausgeglichen war und die zugeordnete Ausgleichsmaßnahme zur Herstellung des 
Landschaftsparks erbracht worden ist. Dem werden die mit der Änderung festgesetzten 
Flächennutzungen gegenübergestellt. Es war demnach zu ermitteln, ob mit der Änderung 
eine über das bisher zulässige Maß hinausgehende Versiegelung begründet wird.  

Der rechtskräftige Bebauungsplan lässt eine Inanspruchnahme von Bodenflächen von ca. 
4,56 ha zu. Mit der Planänderung werden ca. 4,15 ha Bodenversiegelungen zulässig. 
Damit ergibt sich aus der Gegenüberstellung kein zusätzlicher Eingriff. Rein rechnerisch 
ist die Planänderung mit einer Entsiegelung von 0,41 ha verbunden. Da die Stellplätze nur 
anteilig als vollständig versiegelbar festgesetzt waren, wurde eine ausgeglichene Bilanz 
festgestellt. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 5) Der Hinweis ist nicht zutreffend. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 601 „Wohngebiet am 
Seekurpark“ Bad Kösen liegt eine Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege 
und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt/Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege vor. Darin wird 
mitgeteilt, dass sich das Wohngebiet innerhalb des ausgewiesenen Denkmalbereiches 
Kloster/Klosterlandschaft Pforta befindet; eine flurstückgenaue Differenzierung der 
Denkmalwerte und Erlaubnisvorbehalte innerhalb des Denkmalbereiches durch das LDA 
zur Handhabung notwendiger denkmalrechtlicher Genehmigungen wird noch erfolgen. 

 

zu 6) Die nördliche Randbebauung zeichnet im Ortsbild eine neue bauliche Silhouette. 
Hier entstehen 1- bis 2- geschossige Einzelhäuser, die sich in das Landschaftsbild 
harmonisch einfügen. Als landschaftlich naturnahes Gestaltungselement im Übergangs-
bereich zur offenen Landschaft bildet der vorgelagerte Erdwall eine prägende, begrünte 
städtebauliche und Landschaftskante als Raumabschluss. Dieser wirkt gestalterisch 
positiv auf das Erscheinungsbild des Ortseingangs von Bad Kösen. Der Wall wird im 
Entwurf des Bebauungsplans als Fläche für Aufschüttungen festgesetzt, um seine 
Erhaltung zu sichern. Darüber hinaus wird über das Pflanzgebot P3 seine Bepflanzung 
geregelt. 

Im rechtskräftigen „Altbebauungsplan“ wären hier bis zu 4-geschossige Gebäude 
zulässig gewesen, die das Ortsbild, auf Grund ihrer Höhendominanz wesentlich 
beeinträchtigt hätten. 

 

zu 7) Im Rahmen der Erstellung des Änderungsbebauungsplanes wurden Festsetzungen 
zur Gestaltung und zur Differenzierung der Geschossigkeit aufgenommen.  
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 1) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Ein Wohngebiet weist per se eine 
gewisse Monostruktur auf, da es überwiegend dem Wohnen dient. Zurückgewiesen wird 
die Behauptung, dass kein gestalteter Lebensraum entsteht. Die grünordnerischen 
Festsetzungen dienen der Einbindung des Wohngebietes in die umgebende Landschaft. 
Darüber hinaus wurden Baumpflanzungen auf jedem Grundstück und die Begrünung von 
Stellplätzen festgesetzt. 

Der Auffassung des Einwenders, dass da der städtebauliche Abschluss des neuen 
Quartiers einen großen Einfluss auf das Erscheinungsbild des Ortseingangs von Bad 
Kösen hat, wird gefolgt. Deshalb wurden in den Entwurf des Bebauungsplans 
baugestalterische Festsetzungen zur Dach- (Material, Dachneigung) und Fassaden-
gestaltung neu in die Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen.  

Auch ist nunmehr eine gestaffelte Höhenentwicklung vorgesehen (am nördlichen Rand 
sind nur eingeschossige Gebäude zulässig, im übrigen Plangebiet auch zweige-
schossige. 

zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Straßenführung dient der 
effektiven Erschließung der Grundstücke. Sie wird deshalb wie vorgesehen beibehalten. 
Auch ist darauf hinzuweisen, dass die medientechnische Erschließung des Plangebietes 
anteilig bereits erfolgt ist, sodass eine geänderte Straßenführung dazu führen würde, 
dass die bereits verlegten Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb der Straßenflächen 
im privaten Bereich verlaufen würden. Das ist nicht sinnvoll. 

zu 3) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Entwicklung des Plangebietes als 
Eigenheimstandort erfolgt, weil das Gutachten zur Wohnflächenentwicklung eine 
Nachfrage in diesem Segment des Wohnungsmarktes ermittelt hat. Als Nachfragende für 
die Bildung von Wohneigentum wurde die Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen 
berücksichtigt. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

noch zu 3) Das Plangebiet ist in dem Gutachten mit einem Potenzial von ca. 
70 Wohnungen berücksichtigt worden. Ziel ist es letztendlich eine jüngere Einwohner-
schicht an die Stadt zu binden und weitere Einwohnerverluste zu vermeiden. 

zu 4) Der Hinweis wurde teilweise aufgegriffen. Es wird eine eingeschossige Bebauung 
am nördlichen Rand des Wohngebietes und eine max. zweigeschossige Bebauung im 
übrigen Wohngebiet festgesetzt. Eine dreigeschossige Bebauung wird nicht angestrebt, 
da damit im Plangebiet wesentlich mehr Wohnungen errichtet werden könnten, als im 
Gutachten zur Wohnflächenentwicklung empfohlen.  

zu 5) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Spielmöglichkeiten für Kleinkinder 
befinden sich in Einfamilienhausgebieten in der Regel auf dem Grundstück. Für größere 
Kinder und alle anderen Bevölkerungsgruppen stehen wohnungsnahe Freiflächen stehen 
im angrenzenden Seekurpark zur Verfügung.  

zu 6 und 7) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich sind die gemäß 
§ 48 Abs. 1 BauO LSA in Verbindung mit der Stellplatzsatzung der Stadt Naumburg vom 
16. September 2010 notwendigen Stellplätze auf den Grundstücken unterzubringen. 
Gemäß Anlage 1 der Satzung sind das für Ein- und Mehrfamilienhäuser 1 bis 2 Stellplätze 
für Kraftfahrzeuge je Wohnung. 

Ergänzend ist vorgesehen, die Elly-Kutscher-Straße einseitig mit einem 2,00 m breiten 
unbefestigter Randstreifen auszubilden. Dieser kann wie vorgeschlagen u. a. auch für das 
Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden.  

Entlang der in West-Ost-Richtung verlaufenden Planstraßen B und C soll auf einer 
Fahrbahnseite ebenfalls ein 1,50 m breiter Streifen für Parker angelegt werden. 

Die Pflanzung von Straßenbäumen ist nicht vorgesehen (und war auch im Ausgangs-
bebauungsplan nicht festsetzt). Jedoch werden die vom Einwender genannten Ziele durch 
die grünordnerischen Festsetzungen (Baum-Strauch-Hecke im Süden und Osten,  
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

noch zu 6 und 7)  

Strauchhecke im Norden (neu aufgenommen mit dem Entwurf des Bebauungsplans) und 
Westen, Baumpflanzungen auf den Grundstücken und Begrünung von Stellplätzen auf 
andere Weise erreicht.  

zu 8) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Baufenster wurden großzügig 
festgesetzt, um den potenziellen Bauherren einen Freiraum bei der Anordnung der 
Gebäude auf dem Grundstück einzuräumen. Dies verhindert die Anlage von Hausgärten 
nicht, da bei einer festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 nur eine anteilige Überbauung 
des Grundstücks zulässig ist. Somit ist gewährleistet, dass Grünbereiche zwischen den 
Häusern entstehen. 

zu 9) Der Hinweis wurde berücksichtigt. In dem Entwurf des Bebauungsplans wurde eine 
zusätzliche Randeingrünung im Norden festgesetzt. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 3 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Wie bereits an der Formulierung 
„unverbindlicher Bebauungsvorschlag“ zu erkennen, handelt es sich bei der Abbildung 2 
in der Begründung lediglich um eine Illustration, die eine mögliche Bebauung des 
Plangebietes veranschaulichen soll.  

Die beabsichtigte Erschließung auf dem Grundstück ist mit dem Vorhabenträger 
abzustimmen. Der Bebauungsplan trifft diesbezüglich keine Regelungen.  
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 4 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen, jedoch wird die zweigeschossige Bebauung 
weitgehend beibehalten. Lediglich am äußersten nördlichen Rand des Plangebietes wird 
eine eingeschossige Bebauung aufgrund der von der B 87 einzusehenden Hangkante 
neu festgesetzt.  

Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch die festgesetzte Geschossigkeit sind nicht zu 
erwarten. Dies ist wie folgt zu begründen: 

Die nördliche Randbebauung zeichnet im Ortsbild eine neue bauliche Silhouette. Hier 
entstehen 1- bis 2- geschossige Einzelhäuser, die sich in das Landschaftsbild harmo-
nisch einfügen. Als landschaftlich naturnahes Gestaltungselement im Übergangsbereich 
zur offenen Landschaft bildet der vorgelagerte Erdwall eine prägende, begrünte 
städtebauliche und Landschaftskante als Raumabschluss. Dieser wirkt gestalterisch 
positiv auf das Erscheinungsbild des Ortseingangs von Bad Kösen. Der Wall wird im 
Bebauungsplan als Fläche für Aufschüttungen festgesetzt, um seine Erhaltung zu 
sichern. Darüber hinaus wird über das Pflanzgebot P3 seine Bepflanzung geregelt. 

Im Ausgangsbebauungsplan wären hier bis zu 4-geschossige Gebäude zulässig 
gewesen, die das Ortsbild, auf Grund ihrer Höhendominanz unter Umständen wesentlich 
beeinträchtigt hätten. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 1) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen, jedoch wird die zweigeschossige 
Bebauung weitgehend beibehalten. Lediglich am äußersten nördlichen Rand des 
Plangebietes wird eine eingeschossige Bebauung aufgrund der von der B 87 
einzusehenden Hangkante neu festgesetzt.  

Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch die festgesetzte Geschossigkeit sind nicht zu 
erwarten. Dies ist wie folgt zu begründen: 

Die nördliche Randbebauung zeichnet im Ortsbild eine neue bauliche Silhouette. Hier 
entstehen 1- bis 2- geschossige Einzelhäuser, die sich in das Landschaftsbild harmo-
nisch einfügen. Als landschaftlich naturnahes Gestaltungselement im Übergangsbereich 
zur offenen Landschaft bildet der vorgelagerte Erdwall eine prägende, begrünte 
städtebauliche und Landschaftskante als Raumabschluss. Dieser wirkt gestalterisch 
positiv auf das Erscheinungsbild des Ortseingangs von Bad Kösen.  

Auch im Westen, Süden und Osten sichern Pflanzstreifen einen harmonischen Übergang 
zur umgebenden Landschaft. 

zu 2) Die Einwände werden zurückgewiesen. Die bisher realisierte Bebauung (1. BA und 
anteilig 2. BA) wurde auf der Grundlage eines Genehmigungsfreistellungsantrags reali-
siert. D. h., wenn ein beabsichtigtes Vorhaben mit den Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplans (hier: Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“) konform geht, erklärt die Stadt auf 
Antrag zur Umsetzung des Vorhabens eine Genehmigungsfreistellung. 

Der vom Vorhabenträger gestellte Antrag sah eine Seniorenwohnanlage mit Service-
gebäude vor. Im Genehmigungsfreistellungsverfahren muss ein Vorhaben genauso reali-
siert werden, wie beantragt. Der Vorhabenträger reichte mit der Antragstellung verschie-
dene eingeschossige Gebäudetypen im Bungalowstil ein, die für den jeweiligen Bauherrn 
deshalb als verbindlich Grundlage der Bauausführung gelten. Die errichteten einge-
schossigen Bungalows entsprechen dem aktuellen Standard an das Seniorenwohnen 
(barrierefreie, eingeschossige Einzelhäuser).  
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

noch zu 2) 

Zum damaligen Zeitpunkt war nicht davon auszugehen, dass über den 1. und 2. BA 
hinaus ein Bedarf besteht, weitere Wohnhäuser (nicht als Seniorenwohnanlage!) zu 
errichten. 

Dieser zusätzliche Bedarf konnte nicht mehr über eine Genehmigungsfreistellung 
ermöglicht werden. Deshalb ist die Entscheidung zur Änderung des Bebauungsplans 
getroffen worden. Da nunmehr auch jüngere Käufer angesprochen werden, werden im 
Interesse einer flächensparenden Bauweise auch zweigeschossige Gebäude ermöglicht. 

zu 3) Der Einwand wurde zur Kenntnis genommen. Aufgrund der nach Bauordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt geltenden Abstandregelungen ist nicht zu erwarten, dass eine 
zweigeschossige Bebauung zu einer unzumutbaren Verschattung des Nachbar-
grundstücks führt.  

zu 4) Der Hinweis ist nicht zutreffend. Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage einer 
katasteramtlichen Vermessung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
erstellt. 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 6 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 1) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen, jedoch wird die zweigeschossige 
Bebauung weitgehend beibehalten. Lediglich am äußersten nördlichen Rand des 
Plangebietes wird eine eingeschossige Bebauung aufgrund der von der B 87 
einzusehenden Hangkante neu festgesetzt.  

Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch die festgesetzte Geschossigkeit sind nicht zu 
erwarten. Dies ist wie folgt zu begründen: 

Die nördliche Randbebauung zeichnet im Ortsbild eine neue bauliche Silhouette. Hier 
entstehen 1- bis 2- geschossige Einzelhäuser, die sich in das Landschaftsbild harmo-
nisch einfügen. Als landschaftlich naturnahes Gestaltungselement im Übergangsbereich 
zur offenen Landschaft bildet der vorgelagerte Erdwall eine prägende, begrünte 
städtebauliche und Landschaftskante als Raumabschluss. Dieser wirkt gestalterisch 
positiv auf das Erscheinungsbild des Ortseingangs von Bad Kösen.  

Auch im Westen, Süden und Osten sichern Pflanzstreifen einen harmonischen Übergang 
zur umgebenden Landschaft. 

zu 2) Die Einwände werden zurückgewiesen. Die bisher realisierte Bebauung (1. BA und 
anteilig 2. BA) wurde auf der Grundlage eines Genehmigungsfreistellungsantrags reali-
siert. D. h., wenn ein beabsichtigtes Vorhaben mit den Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplans (hier: Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“) konform geht, erklärt die Stadt auf 
Antrag zur Umsetzung des Vorhabens eine Genehmigungsfreistellung. 

Der vom Vorhabenträger gestellte Antrag sah eine Seniorenwohnanlage mit Service-
gebäude vor. Im Genehmigungsfreistellungsverfahren muss ein Vorhaben genauso reali-
siert werden, wie beantragt. Der Vorhabenträger reichte mit der Antragstellung verschie-
dene eingeschossige Gebäudetypen im Bungalowstil ein, die für den jeweiligen Bauherrn 
deshalb als verbindlich Grundlage der Bauausführung gelten. Die errichteten einge-
schossigen Bungalows entsprechen dem aktuellen Standard an das Seniorenwohnen 
(barrierefreie, eingeschossige Einzelhäuser). 
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 Bebauungsplan Nr. 601 „Wohngebiet am Seekurpark“ der Stadt Naumburg, 

 1. Änderung   Vorentwurf  04/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö 6 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

noch zu 2) 

Zum damaligen Zeitpunkt war nicht davon auszugehen, dass über den 1. und 2. BA 
hinaus ein Bedarf besteht, weitere Wohnhäuser (nicht als Seniorenwohnanlage!) zu 
errichten. 

Dieser zusätzliche Bedarf konnte nicht mehr über eine Genehmigungsfreistellung 
ermöglicht werden. Deshalb ist die Entscheidung zur Änderung des Bebauungsplans 
getroffen worden. Da nunmehr auch jüngere Käufer angesprochen werden, werden im 
Interesse einer flächensparenden Bauweise auch zweigeschossige Gebäude ermöglicht. 

zu 3) vgl. hierzu die unter zu 2) getroffenen Ausführungen 

 

zu 4) Die Anregungen sind nicht zutreffend. Es besteht eine große Nachfrage, weitere 
Wohnhäuser im Plangebiet zu errichten. Das ist jedoch momentan wegen der fehlenden 
planungsrechtlichen Grundlage nicht möglich. 

 

zu 5) Der Hinweis ist nicht zutreffend. Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage einer 
katasteramtlichen Vermessung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
erstellt. 
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